
Amtliche Mitteilungen der Gemeinde Aldrans  zugestellt durch POST.AT 
 

             

           Aldrans Aktuell 6/2024 
 

  +43-512-342 307   gemeinde@aldrans.gv.at                               
IMPRESSUM: Medieninhaber und Druck: Gemeinde Aldrans, Dorf 34, 6071 Aldrans    www.aldrans.at 

8. April 2024 
Sehr geehrte Aldranserinnen und Aldranser, 
 

nach einigen Verhandlungen ist es uns Regionsbürgermeistern gelungen, die VVT zu einer 
Zonenplanänderung zu bewegen. 
 
Mit Anfang April wird die Tarifzone Sistrans aufgelöst und das hat Auswirkungen auf den 
Ticketpreis. Bei Einzeltickets werden nur noch zwei Zonen (anstatt vorher drei) berechnet 
und der Preis liegt beispielsweise bei einer Fahrt von Sistrans nach Innsbruck bei €3,- (statt 
vorher bei €4,-). Auch Fahrten vom DEZ zur Patscherkofelbahn Talstation oder von Tulfes 
nach Innsbruck werden um eine Zone günstiger.  
 
Betroffene Haltestellen  
Die Haltestellen Sistrans Dorf, Sistrans Hackenhof, 
Aldrans Fagslung, Aldrans Aste und Aldrans Wiesenhöfe 
gehören ab sofort zur Zone Aldrans, die Haltestelle Rinn 
Triendlsiedlung zur Zone Glungezer.  
 
Betroffene Linien 
Die Linie M fährt ab April ausschließlich in den Zonen 
Innsbruck und Aldrans, ebenso die Regiobuslinie 530. 
Die Regiobuslinie 540 fährt dann in einer Zone weniger: 
Innsbruck – Aldrans – Glungezer – Hall 
 
Diese Fahrpreissenkung attraktiviert das ÖFFI-Angebot und wir versprechen uns 
davon, dass noch mehr BürgerInnen den ÖPNV nutzen. Durch das hervorragende 
Entgegenkommen des VVT und die Unterstützung des Herrn Landesrat für Verkehr, Rene 
Zumtobl, ist es gelungen, diese Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs für die 
BürgerInnen der Region zu erreichen. 
 
Ihr Bürgermeister:  Johannes Strobl 
 
 
Einiges an Archivgut verdanken wir unserer Bevölkerung. 
Derzeit sind wir wieder auf der Suche nach Fotografien, Dias, 
Werbepprospekten und Ansichtskarten aus und von unserem 
Dorf. Diese nehmen wir als Geschenk – mit allen Rechten – 
sehr gerne an. Reine Personenfotos haben für uns nur dann 
einen Wert, wenn sie zB eine Schulklasse zeigen und die 
Namen aller darauf abgebildeten Personen noch bekannt 
sind.  
 

Daher der Aufruf: Bevor Sie Opas alte Fotokiste „in die Müll“ werfen, lassen sie diese bitte 
uns zukommen. Die künftigen Generationen werden uns allen dafür danken. Natürlich werden 
auch aktuellere Fotos gerne angenommen. 
 

Weiters feiert unser Krippenverein heuer das 40jährige Jubiläum. Um Übermittlung alter 
Fotografien von Aldranser Krippen ersucht der Obmann Harald Mair (0664 320 0320). Die Fotos 
können gerne im Gemeindeamt abgegeben/gescannt werden. Am 7. Und 8. Dezember ist eine 
Ausstellung im Gemeindesaal geplant, die von diesen Bildern umrahmt werden soll.
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Die Sturmwinde werden mehr und heftiger – könnte 
man zumindest in letzter Zeit annehmen. Damit 
verbunden ist auch die – teilweise – berechtigte Angst 
vor Schäden durch abgebrochene Äste oder gar 
umstürzende Bäume .  
 

Da bei uns in letzter Zeit viele Anfragen einlangten, 
versuchen hier die Zuständigkeiten aufzuzeigen:  
Die Gemeinde ist für derartige Fälle nicht zuständig. 
Auch die Waldaufseher sind nicht befugt, Bäume im 
Rahmen ihrer Dienstverrichtung zu begutachten.  
 

Der Waldaufseher kann weder von uns noch von der für die Fachaufsicht zuständigen BFI Steinach 
am Brenner mit dieser Angelegenheit beauftragt werden. 
 

Eine fachlich fundierte Gefährdungseinschätzung oder eine Begutachtung von Bäumen kann 
nur von Baumsachverständigen durchgeführt werden. Diesegibt es beim Maschinenring oder 
als selbständige Sachverständige und sind privat zu beauftragen.  
 

Bezüglich der Haftung im Schadenfall muss unterschieden werden zwischen der Gefährdung 
eines privaten Grundstückes oder eines öffentlichen Weges aus dem Wald oder aus einem 
anderen (meist gewidmeten) Grundstück. Währenddessen bei die Haftung bei einer Gefährdung 
aus einem Wald das Fortstgesetz zur Anwendung kommt, ist jene aus anderen Grundstücken 
im ABGB geregelt. 
 

Das Forstgesetz sieht grundsätzlich keine Pflicht zur Abwendung der Gefahr von Schäden, die 
abseits von öffentlichen Straßen und Wegen durch den Zustand des Waldes entstehen könnten, 
vor. Der Besitzer ist insb. nicht verpflichtet, den Zustand des Waldbodens und dessen Bewuchses 
so zu ändern, dass dadurch solche Gefahren abgewendet oder vermindert werden. Der Besitzer 
haftet also nur bei grober Fahrlässigkeit, wobei er mit der Obsorgepflicht nur bei erkennbar 
gefährlichem Waldzustand entlang öffentlicher Straßen und Wege belastet ist. 
 

Im ABGB wird Anfang Mai der § 1319 b (Baumhaftung) hinzukommen. Darin wird nunmehr 
ausdrücklich klargestellt, dass auf einen Schadenersatzanspruch nach dieser Bestimmung die 
allgemeinen Regelungen über die Beweislast anzuwenden sind. Damit trifft den Baumhalter 
zukünftig die von der Judikatur analog zur Gebäudehaftung angewandte Beweislastumkehr nicht 
mehr und muss ein Geschädigter beweisen, dass der Baumhalter seine Sorgfaltspflichten verletzt 
hat. Die Bestimmung beschränkt sich auf den Kernbereich der sogenannten „Baumhaftung“, 
nämlich auf Schädigungen durch das Umstürzen eines Baumes oder durch das Herabfallen von 
Ästen. Für Schäden, die durch einen gesunden Baum entstanden sind, haften Eigentümer 
nicht! 
 

Abschließend appellieren wir, bei Sturm den Aufenthalt in Wäldern zu vermeiden und auch in 
den Tagen danach Vorsicht walten zu lassen, da angebrochene oder schon „gelockerte“ Bäume 
auch nach dem Sturm umfallen oder in den Baumkronen verkeilte Äste noch hinabfallen können. 
 

 

Der Aldranser Lukas Trojer hat Ende März als Mitglied des Vereins 
Special Sport Tirol an den Nationalen Winterspielen 2024 
teilgenommen.  
 

Er konnte in der Disziplin Eisschnelllauf in Graz 2 zweite Plätze 
(Silbermedaillen auf den Distanzen 222 + 333 m) und 1 dritten Platz 
(Bronzemedaille in der Distanz 500 m) erringen!  
 

BGM Johannes Strobl und der Gemeinderat gratrulieren 
herzlich zu dieser Leistung.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zwei Wochen Ferienbetreuung auf dem Gelände der 
Waldwerkstatt für Kinder und Jugendliche aus Aldrans, täglich 
von 7:45 Uhr bis 15 Uhr.  
 

Mit gemeinsamen Aktivitäten in der Natur und spannenden 
Spielen schaffen wir einen sicheren und naturverbundenen 
Raum. Kernelemente sind für uns Naturverbindung und aktive 
Gemeinschaftsbildung. 
 

Termin 1 19.-23. August 2024  Termin 2 26.-30. August 2024 

Kosten: 65 € pro Woche und Kind, 25 % Geschwisterrabatt 

Anmeldeschluss: 30. April 2024, Vorzug haben Kinder aus Aldrans im Hortalter  

Link zur Anmeldung: https://forms.office.com/e/SXW5rjnsw9 

 

Jedes Kind bringt die eigene Jause mit, es wird auch an manchen Tagen 
gemeinsam am Feuer gekocht, die Infos bekommen die Kinder dann am 
Tag zuvor. 
 
Betreuung: Isabel Sadjak und Verena Strallegger 
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Katholisches Bildungswerk Aldrans 
 
 

„Allein die Phantasie 
 ist grenzenlos “ 

 
Ein LESE-KONZERT 

 
Ein unterhaltsamer und bedenkenswerter Streifzug 

durch die wunderbare wie wundersame,  
die sprachwitzig wie schräge Gedankenwelt  

von E. W. Heine (+2023) 
mit Brigitte & Gérard ALBERTINI 

 
Musikalisch umrahmt vom 

 
Gösta Müller & Friends  

 

DONNERSTAG 25. APRIL 2024 
20 UHR HAUS ST. MARTIN 

Senderweg 11, Aldrans 
 

Eine Veranstaltung des Katholischen Bildungswerkes Aldrans im  
Seelsorgeraum A-A-L-S 

 
Freiwillige Spenden erbeten 
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